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Arbeit und Arbeitsrecht (AuA) richtet sich  
als praxisorientierter und unverzichtbarer 
 Ratgeber für die moderne Personalarbeit, an 
Fach- und Führungskräfte im Bereich Human 
Resources. 

AuA verbindet neue Trends in der Personal-
wirtschaft mit umfassenden Informa tionen zu 
aktueller Rechtsprechung und neuen Vorschrif-
ten. Wichtige Themenfelder sind:  Arbeitsrecht, 
Personalpraxis, Recruiting und Vergütung.

www.arbeit-und-arbeitsrecht.de

Testen Sie jetzt kostenlos 3 Ausgaben der 
Fachzeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht und 
bestellen Sie noch heute unter:  
www.arbeit-und-arbeitsrecht.de/shop

Jetzt testen!
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Am zweiten Weihnachtsfeiertag des vergangenen 
Jahres  beging Prof. Dr. Wolfgang Hromadka,  
der Sprecher des Publizistischen Beirats von AuA,  
seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar blickt auf ein 
schaffensreiches  Leben zurück. 
Geboren im tschechischen Aussig/Elbe, verschlug es 
ihn nach der Vertreibung aus seiner sudetendeutschen 
Heimat nach Frankfurt/Main, wo er die beiden juristi-
schen Staatsprüfungen ablegte. Im Anschluss an eine 
Assistentenzeit an der Universität Zürich, wo er bei 
Hans Peter promovierte, ging er 1969 als Vorstands-
assistent zur Hoechst AG. Fünf Jahre später war er 
Leiter  der dortigen „Personalabteilung Arbeiter“.  

1976 wechselte er zur Messer Griesheim GmbH,  
deren Personaldirektor er fast zehn Jahre lang war. 
Schon damals gelang ihm in glücklicher Weise die 
Verbindung  von Theorie und Praxis des Arbeitsrechts. 
Inspiriert von den praktischen Problemen, die die 
Novelle des Betriebsverfassungsrechts 1972 für die 
Gruppe der leitenden Angestellten mit sich brachte, 
verfasste er die grundlegende und noch heute sehr 
lesenswerte Studie über deren Rechtsstellung, 
Geschichte und Soziologie, mit der er sich 1978 bei 
dem späteren Bundesverfassungsrichter Alfred Söllner 
in Gießen habilitierte. 

1985 verließ er Frankfurt und die chemische Industrie, 
um den Ruf auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht an die erst sieben 
Jahre zuvor gegründete Universität Passau anzuneh-
men. Dieser ist er – trotz eines 1990 erfolgten Rufs an 

die Humboldt-Universität zu Berlin – bis zu seiner 
Pensionierung  2003 treu geblieben. Um auch als 
Hochschullehrer den Kontakt zur Arbeitsrechtspraxis 
nicht abreißen zu lassen, richtete er an der Juristischen 
Fakultät einen arbeitsrechtlichen Praktikerkreis zum 
Erfahrungsaustausch ein, der sich rasch großer 
Beliebtheit bei den Arbeitsrechtlern der Region 
erfreute. 

1987 hob er dann das Passauer Arbeitsrechtssympo-
sion aus der Taufe, das zu einer nicht mehr wegzu-
denkenden Institution des deutschen Arbeitsrechts 
geworden ist. Bei der Wahl der Themen und Referen-
ten aus Rechtsprechung, Wissenschaft, Verbands- und 
Unternehmenspraxis bewies Hromadka stets eine 
kluge Hand. Mit sicherem Gespür für künftige Ent-
wicklungen wurden in Passau viele Fragen der Praxis 
vorweggenommen. Der Bogen der Themen spannte 
sich – um nur einige herauszugreifen – vom „Arbeits-
zeitrecht im Umbruch“ (1987) über „Wege aus der 
Krise – Der Beitrag des Arbeitsrechts“ (1996),  
„Die Wiederentdeckung des älteren Mitarbeiters in 
den Betrieben“ (2007) bis hin zum letztjährigen 
Thema „Mitbestimmung 4.0“. Um das Arbeitsrechts-
symposion zukunftsfest zu machen, gründete 
Hromadka  2011 die Stiftung „Theorie und Praxis des 
Arbeitsrechts“. Die „Wolfgang-Hromadka-Stiftung“  
ist seitdem Veranstalter des Passauer Arbeitsrechts-
symposions, das in diesem Jahr am 14. und 15. Juni 
zum 32. Mal stattfinden wird (Thema: „Führung im 
Wandel“). Auch wenn Hromadka die Organisation 
seines  Symposions zwischenzeitlich an seinen Schüler 
Frank Maschmann übergeben hat, steht er diesem 
immer noch mit Rat und Tat zur Seite.

Von Hromadkas unermüdlicher Forschertätigkeit bis 
zum heutigen Tag zeugen mehr als ein Dutzend Fach-
bücher, darunter ein zweibändiges, bereits in 7. Auf-
lage erschienenes Lehrbuch zum Arbeitsrecht (zusam-
men mit Frank Maschmann), das „Arbeitsrecht für 
Vorgesetzte“ (5. Auflage) und der soeben in Neuauf-
lage erschienene Kommentar zum SprAuG sowie über 
200 wissenschaftliche Artikel. Schwerpunkte seiner 
Arbeit sind die Flexibilisierung von Arbeitsbedingun-
gen, das Tarifrecht und das Betriebsverfassungsrecht. 
Er war Mitglied der Arbeitsgruppe deutsche Rechts-
einheit im Arbeitsrecht, die schon kurz nach der 
Wiedervereinigung  einen viel beachteten Professoren-
entwurf zur Schaffung eines Arbeitsvertragsgesetzes 
vorlegte. In der akademischen Lehre verstand es 
Hromadka , den Unterrichtsstoff mit Blick auf die prak-
tischen Folgen darzustellen, wobei er auf einen rei-
chen Fundus eigener Erlebnisse zurückgreifen konnte. 

Mit großer Hingabe pflegt er die Kontakte der Pas-
sauer Juristenfakultät zu den Partneruniversitäten in 
Dublin, Toledo und Ankara, wo er ein gern gesehener 
Referent ist. Von Anfang an galt jedoch sein besonde-
res Interesse der Tschechischen Republik. Sein uner-
müdliches Engagement an der Prager Karls-Universität 
und der Westböhmischen Universität in Pilsen ermög-
lichte den regen Austausch zwischen tschechischen 
und deutschen Hochschullehrern und Studierenden, 

Wolfgang Hromadka  
zum 80. Geburtstag

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Wolfgang Hromadka 

Passau
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Steigende Tariflöhne und  
niedrige Inflation

Im Jahr 2017 konnten sich die 17 Millionen tariflich 
beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland mehr 
leisten als 2016. Allein die Löhne stiegen stärker 
als in den vergangenen Jahren. Zum Vorjahres-
zeitraum bedeutete dies eine Steigerung um 
2,3 % inkl. Sonderzahlungen. Zwar gab es 2014 
ein deutlicheres Plus von 3,2 %, 2015 betrug die 
Steigerung aber „nur“ 2,1 % und 2016 glatte 2 %. 
Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes hervor. Insgesamt sechs Jahre in Folge war 
der Anstieg der tariflichen Verdienste kräftiger als 
der Anstieg der Verbraucherpreise. Damit erhöhte 
sich die Kaufkraft der Angestellten langfristig.  
So blieb es auch 2017: Der Sachverständigenrat 
prognostiziert eine Inflationsrate von 1,7 %. 
Dennoch  waren  die Reallohnzuwächse in den 
vergangenen  Jahren höher . Das lag an der niedri-
gen Teuerungsrate durch gesunkene Ölpreise.

Die anstehenden Tarifverhandlungen im Jahr 
2018 betreffen rund 9,7 Millionen Beschäftigte. 
Spannung herrscht demnach in der Metallbranche 
mit 3,9 Millionen Menschen, beim öffentlichen 
Dienst im Bund und in den Gemeinden mit 
2,5 Millionen Beschäftigten sowie im Bauhaupt-
gewerbe und der Chemischen Industrie.

Personalgespräch  
als notwendiges Übel?

Beim Thema regelmäßige Mitarbeitergespräche 
gehen die Meinungen befragter Arbeitnehmer 
weit auseinander: Für die einen ist es sinnvolles 
Instrument, für die anderen nur ein Alibigespräch. 
Das zeigt die jüngste Talents-&-Trends-Befragung 
der Outplacement- und Karriereberatung von 
Rundstedt.

Den Austausch über Leistungen und Erwartungen 
im Personalgespräch empfinden 55 % der Befrag-
ten als hilfreich und motivierend. 35 % sehen in 
ihm nichts weiter als einen Alibitermin ohne kon-
krete Ergebnisse. Beschäftigte haben  oftmals hohe 
Erwartungen an ihre Vorgesetzten. Rund 60 % 
der Mitarbeiter erhoffen sich von ihrem  Feedback-
gespräch konkrete Vorschläge und Ideen für ihre 
Weiterentwicklung. Bereits im Vorfeld des Termins 
stecken sich jeweils 56 % der Befragten Ziele.  
Sie bereiten sich argumentativ auf einzelne 
Themen , die angesprochen werden könnten, vor. 
Laut Umfrage sind Frauen bei der Vorbereitung 
gründlicher als ihre männlichen Kollegen.  
28 % von ihnen stimmen der Frage, ob eigene  
Verbesserungsvorschläge ins Gespräch eingebracht 

Aktuell
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gerade in der für beide Seiten schwierigen Anfangs-
zeit. In Pilsen baute er den Studiengang „Deutsches 
Recht“ auf, in Passau und in Prag veranstaltete er 
mehrfach deutsch-tschechische Rechtsfestivals, zu-
letzt 2017 mit über 100 Studierenden aus Deutschland 
und Tschechien. 1997 zeichnete ihn die Karls-Universi-
tät mit dem Titel eines „Gastprofessors“ aus, 2001 
wurde ihm in Pilsen die Ehrendoktorwürde verliehen , 
für die er sich mit einer auf Tschechisch gehaltenen 
Rede bedankte, was ihm großen Respekt der tschechi-
schen Kollegen eintrug. Seine Verdienste um die 
deutsch-tschechische Freundschaft wurden von 
deutscher  Seite 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse gewürdigt.

Hromadkas praktische Erfahrung und seine tiefe 
Durchdringung rechtswissenschaftlicher Probleme 
machten ihn zum deutschlandweit gesuchten Exper-
ten. Nicht von ungefähr wurde er 1982 zum Ehren-
amtlichen Richter am BAG berufen, dem er bis heute 
als mittlerweile dienstältester ehrenamtlicher Richter 
angehört. Darüber hinaus war er Mitglied des Ver-
bandsausschusses des Deutschen Arbeitsgerichts-
verbands. Mehrfach bestellte ihn der Deutsche Bun-
destag zum Sachverständigen in Gesetzgebungs-
verfahren. Auch als Schlichter im Tarifstreit der 
Eisenbahner war er aktiv. Nach seiner Pensionierung 
2003 wurde er Richter am Verwaltungsgericht der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, 
dem er bis 2012 angehörte. Noch heute ist er Wissen-
schaftlicher Berater der Anwaltssozietät Schmitt- 
Rolfes Faltermeier in München. 

Der Zeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht ist Hromadka 
seit über zwei Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. 
1997 gründete er zusammen mit der Redaktion und 
mir in Erlangen einen Arbeitskreis aus Personalprakti-
kern unterschiedlicher Branchen, der die Arbeitsrechts-
wissenschaft, die Rechtsprechung und die Gesetz-
gebung stärker mit den Problemen der betrieblichen 
Praxis konfrontieren sollte. Die Ergebnisse der Arbeit 
sollten in AuA veröffentlicht werden. Das geschah und 
geschieht bis heute mit großem Erfolg. Aus diesem 
Arbeitskreis  entstand der Publizistische Beirat von 
AuA, der als wichtiger Impulsgeber fungiert und des-
sen Sprecher Hromadka seit seiner Konstituierung ist. 
Alle AuA-Beiratsmitglieder wünschen, dass Hromadka 
noch lange die Geschicke dieser  Zeitschrift und des 
deutschen Arbeitsrechts begleiten möge.

Im Namen des AuA-Beirats
Prof. Dr. Rainer Sieg, stellv. Sprecher des AuA-Beirats, 
Universität Passau
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werden „voll zu“, bei den Män-
nern sind es hin gegen nur 18 %. 
Zudem gaben 26 % der weiblichen 
Teilnehmer an, sich gründlich auf 
mögliche Kritik argumentativ vor-
zubereiten. Lediglich  19 % der 
Herren sind ebenso akribisch. 
Frauen zeigten sich auch zielorien-
tierter als ihre männlichen Kolle-
gen. Ganze 24 % der Damen über-
prüfen die Ziele und Erwartungen 
aus dem letzten Gespräch.  
Wurden diese nicht erfüllt , bringen 
sie diese beim nächsten Personal-
gespräch erneut vor. Bei den Män-
nern stimmten 19 % dieser Aus-
sage „voll zu“.

Zahl des Monats: 
8,84

Das ist die Höhe des deutschen Mindestlohns in Euro pro Stunde,  
der nunmehr seit 1.1.2018 ausnahmslos in allen Branchen gilt.  

Im vergangenen Jahr gab es zur Umsetzung der Regelung  
noch eine Übergangsfrist. Hier waren tarifliche Abweichungen  

auf Grundlage des AEntG und AÜG zulässig.

Trotz gradueller Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern zeigt sich 
eine Gemeinsamkeit: Im Vorfeld des 
Gesprächs beschäftigen sich beide 
aktiv mit ihren Wünschen, Zielen 
und Stärken. Dadurch erhoffen sie 
sich, ihren Karrierepfad aktiv beein-
flussen zu können. Lediglich  13 % 
warten darauf, wie sich das Ge-
spräch entwickelt, um dann ent-
sprechend situativ zu argumentie-
ren. Um die Lage zu sondieren, 
nehmen nur 12 % bereits vor dem 
Mitarbeitergespräch Kontakt mit 
dem Vorgesetzten auf. Die Einla-
dung wird von vielen Beschäftig-
ten als Chance gesehen, ihre be-
rufliche Weiterentwicklung selbst 
in die Hand zu nehmen.

Konjunktur im Süden, 
Krise im Osten

Während der Süden der Republik 
boomt, sieht es im Osten eher trist 
aus. Äquivalent entwickeln sich 
auch die Arbeitsmärkte der jewei-
ligen Regionen bis zum Jahr 2035. 
Aktuelle Ergebnisse regional-
spezifischer Untersuchungen in 

der neuen Ausgabe der Reihe 
„BIBB REPORT“ der Qualifikations- 
und Berufsfeldprojektionen des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) und des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) 
belegen dies.

In Deutschland gibt es seit Jahren 
eine Wanderbewegung junger 
Erwerbssuchender . Die zieht es vor 
allem in südliche Gefilde wie 
Bayern  und Baden-Württemberg, 
wo sie sich bessere Bildungschan-
cen und einen höheren Verdienst 
ausrechnen. Nicht selten kommen 
die jungen Menschen aus Ost- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deutschland, so dass die Region 
weiterhin mit einer schrumpfenden 
und alternden Bevölkerung zu 
kämpfen hat.  Einen Fachkräfte-
mangel haben vor allem „Gesund-
heitsberufe“ oder „technische 
Berufe “ zu verzeichnen. In der 
Energie- und Elektrotechnik fallen 
bspw. – dank attraktiver Ausbil-
dungsbedingungen – die Zahlen 
der fehlenden Fachkräfte nicht mehr 
so stark hinter den Erwartungen 
zurück, wie noch vor einigen Jah-
ren prognostiziert. Das gilt für den 
Osten und Süden gleichermaßen. 
Die Baubranche kämpft dagegen 
mit der demografischen Entwick-
lung. Hier sind langfristig flächen-
deckende Engpässe zu erwarten.

Die Regionen wurden für die 
Modellrechnungen  der Studie in 
die sechs folgenden Gebiete 
unterteilt : Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Baden-Württemberg 
sowie die Regionen Nord (Bremen, 
Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein), Mitte-West 
(Hessen, Rheinland-Pfalz und  
das Saarland) und Ost (Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg- 

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen). Der Süden 
und Westen sind vor allem 
industrie geprägte Regionen.  
In Bayern, Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen zeigt 
sich ein verstärktes Wachstum 
unternehmensnaher  Dienstleistun-
gen, wodurch ein Beschäftigungs-
wachstum zu erwarten ist.  
Gleichzeitig muss in NRW der Ab-
bau der Schwerindustrie beachtet 
werden. Im Norden liegen die 
Stärken in der Forst- und Land-
wirtschaft, der Fischerei, dem 
Fahrzeugbau und der Logistik. 
Künftig sind auch hier Engpässe zu 
erwarten, was Folge der veränder-
ten Nachfragestrukturen ist.  
Der Bedarf an Fachkräften „roh-
stoffgewinnender Berufe“ steigt 
im Norden langfristig. Das Arbeits-
angebot bleibt hinter dieser Ent-
wicklung zurück. Im Osten stellt 
das Gesundheitswesen ab 2020 
die größte Branche, was einen 
weiteren Zuwachs in der personen-
nahen Dienstleistung bedeutet, 
die damit in Ostdeutschland den 
größten Wirtschafts- und Job-
motor bildet. Die Region Mitte-
West setzt in der Wirtschaft neben 
den Bereichen Verkehr und Logistik 
verstärkt auf das Finanz- und Ver-
sicherungswesen.

Warum Arbeitnehmer 
blaumachen

Die Gründe fürs „Blaumachen“ 
sind vielfältig: Mobbing, Notwehr, 
Langeweile  oder Überlastung 
werden  genannt. Ein schlechtes 
Gewissen hat ein Großteil der  
Mitarbeiter dennoch nicht. 
Zeit Online hat eine Umfrage 
durchgeführt und gefragt, wann 
Leser zuletzt blaugemacht haben 
– es antworteten 23.000 Men-
schen. Knapp ein Fünftel ließ sich 
demnach in den vergangenen 
zwölf Monaten krankschreiben, 
ohne wirklich krank zu sein.  
Von den Blaumachern selbst ga-
ben 87 % an, dass sie wissen oder 
vermuten, dass auch die Kollegen 
„krankfeiern“. Der Großteil der  
Arbeitnehmer ist aber ehrlich. 
In den meisten Unternehmen 
braucht man eine Krankschreibung 
erst ab dem dritten Tag. Das führt 
häufig zu jenem Missbrauch.  

Aktuell
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1 AÜG-REFORM 2017 – WIE REAGIEREN  
 DIE UNTERNEHMEN?

Seit Inkrafttreten des reformierten AÜG am 1.4.2017 
hat sich für Entleiher und Verleiher rechtlich vieles grund-
legend geändert. Der Einsatz von Fremdpersonal, Werk-
unternehmern und Dienstleistern war schon vor der 
Reform nicht ohne Risiko; seit Mitte 2017 haben sich 
die Rahmenbedingungen für Arbeitgeber in diesen Berei-
chen verschärft. Nachdem die neuen Regelungen nun 
Rechtswirkung entfalten, ist es daher an der Zeit, nach 
einer ersten Zwischenbilanz zu fragen, wie diese von 
den Unternehmen umgesetzt wurden und welche Aus-
wirkungen in der Praxis zu beobachten sind. 

Schon im Vorfeld der Neuregelung des AÜG war die Auf-
regung groß. Viele Arbeitgeber sahen sich mit poten-
ziellen gesetzlichen Anforderungen konfrontiert, die 
Geschäftsmodelle infrage stellten und die schon ohne-
hin risikobelastete betriebliche und vertragliche Praxis 
der letzten Jahre beim Einsatz von Werk- und Dienstun-
ternehmern sowie Leiharbeitnehmern erschwerten. Vor 
allem Branchen und Bereiche, bei denen Leistungen an 
hoch spezialisierte Experten und Dienstleister ausgela-
gert werden, befürchteten eine weitere Erschwerung. 
Dennoch trat das Gesetz nach einigen Geburtsschwie-
rigkeiten und diversen Änderungen im April 2017 in 
Kraft. Eine der schwerwiegendsten Änderungen war 
dabei sicherlich die Abschaffung der „Vorratserlaubnis“, 
die es Unternehmen gestattete, durch Vorhalten einer 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis die Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher zu verhin-
dern, falls Dienst- oder Werkvertrag entgegen der Inten-
tion und der Beurteilung der Vertragsparteien im Nach-
hinein als Arbeitnehmerüberlassung beurteilt wurden. 
Nunmehr muss Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet und die Person 
des Leiharbeitnehmers konkretisiert sein. Geschieht dies 
nicht und stellt sich später heraus, dass der vermeintliche  

Werk- oder Dienstvertrag aufgrund der tatsächlichen 
Durchführung als Arbeitnehmerüberlassung zu beurtei-
len ist, ist es für den Eintritt der Rechtsfolgen des AÜG 
unbeachtlich, ob der vermeintliche Verleiher eine Über-
lassungserlaubnis vorhält oder nicht. 
Die weiteren erheblichen Neuregelungen betrafen die 
Höchstüberlassungsdauer und das sog. Equal-Pay. So 
darf derselbe Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 auf-
einander folgende Monate demselben Entleiher über-
lassen werden und muss nach spätestens neun Monaten  
das gleiche Entgelt erhalten wie Stammarbeitnehmer. 

2 VORBEREITUNG UND COMPLIANCE

Trotz der erheblichen Bedenken im Vorfeld, wurde in 
vielen Firmen bereits in den Monaten vor Inkrafttreten 
der AÜG-Reform das Problembewusstsein für diese Frage-
stellungen gestärkt. Insbesondere die Abschaffung der 
Vorratserlaubnis sorgte für ein Umdenken in vielen Unter-
nehmen. Vor allem Arbeitgeber mit gut funktionieren-
den Compliance- und Arbeitsrechtsabteilungen achten 
sehr genau darauf, dass ihre Vertragskonstellationen 
den gesetzlichen Vorschriften genügen und ihre Ver-
tragspartner unklare Sachlagen prüfen und klären. In 
Zweifelsfällen wird nunmehr eher ein Vertragsverhält-
nis als Arbeitnehmerüberlassung ausgestaltet und vom 
Partner eine Erlaubnis verlangt, als dies früher der Fall 
war. Dies gilt allerdings nur insoweit, wie die Höchstüber-
lassungsdauer von 18 Monaten in dem speziellen Fall 
kein praktisches Hindernis darstellt. Dies ist oftmals nicht 
leicht abzuschätzen und mit erheblichen Schwierigkei-
ten verbunden.

Auf der anderen Seite bleibt es dabei, dass viele klei-
nere und mittelständische Unternehmen entweder die 
Risiken nicht (er-)kennen, unterschätzen oder bewusst 
in Kauf nehmen. Doch auch bei größeren kommt es 
immer wieder vor, dass einzelne Fachabteilungen – an 

Betriebsprüfungen nach der AÜG-Reform

Werkverträge auf 
dem Prüfstand
Ein Dreivierteljahr ist seit der Einführung des „Gesetzes zur Reform des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze“ – der sog. AÜG-Reform – 
vergangen. Viele Unternehmen beschäftigt in diesem Zusammenhang die Frage,  
wie sie im Fall einer Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung  
(DRV Bund) reagieren sollen, wenn Verträge mit Auftragnehmern oder -gebern 
geprüft werden und möglicherweise hohe Nachzahlungen oder im schlimmsten Fall 
sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.
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den Rechts- und Complianceabteilungen vorbei – zweifel-
hafte Aufträge vergeben, ohne die Risiken einer etwaigen  
Scheinselbstständigkeit oder Arbeitnehmerüberlassung 
zu beachten. Dabei folgt die Motivation häufig aus der 
jeweiligen Branche heraus – sei es, weil es (vermeint-
lich) alle Konkurrenten ähnlich halten und ein Durch-
brechen der risikoreichen Praxis (jedenfalls zunächst) 
einen Wettbewerbsnachteil darstellt. In manchen Berei-
chen hingegen – z. B. im IT-Sektor – finden die Arbeit-
geber z. T. gar keine (Leih-)Arbeitnehmer, weil die begehr-
ten Spezialisten lieber selbstständig arbeiten, als sich 
anstellen zu lassen. Die Verdienstmöglichkeiten sind oft-
mals ein Vielfaches höher als im abhängigen Beschäf-
tigungsverhältnis. Ob dies auf Dauer tatsächlich flächen-
deckend weiter so gelebt werden kann, ist aber frag-
lich. Voraussichtlich kommt es dann zu einem Umdenken, 
wenn auch verzögert, wenn die Branche als solche 
schwerpunktmäßig durch die DRV Bund oder den Zoll 
geprüft wird oder aber prominente Konkurrenten und 
Branchenführer sich öffentlichkeitswirksam erheblichen 
Nachforderungen oder sogar Strafverfahren ausgesetzt 
sehen. 

3 AUSWIRKUNGEN AUF DAS  
 SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Die Änderungen im AÜG haben auch das Risiko in sozial-
versicherungsrechtlicher Hinsicht verändert. Hierzu muss 
man sich zunächst vergegenwärtigen, wer Arbeitgeber 
i. S. d. Sozialversicherung bei Arbeitnehmerüberlassung 
und damit für die Abführung der Beiträge verantwort-
lich ist: Grundsätzlich gilt, dass der Verleiher die Arbeit-
geberpflichten gegenüber den Sozialversicherungs trägern 
zu erfüllen hat. Er ist somit neben den umfangreichen 
Meldepflichten insbesondere zur Entrichtung der Sozial-
versicherungsbeiträge verantwortlich. 
Allerdings ist auch der Entleiher verantwortlich in sozial-
versicherungsrechtlicher Sicht. Kommt der Verleiher sei-
nen Verpflichtungen nicht nach, haftet auch der Entlei-
her für die Erfüllung der Zahlungspflicht wie ein selbst-
schuldnerischer Bürge. Seine Haftung beschränkt sich 
allerdings auf die Beitragsschulden für die Zeit, für die 
ihm der Arbeitnehmer überlassen worden ist. Er kann 
die Zahlung verweigern, solange die Krankenkasse den 
Verleiher nicht unter Fristsetzung gemahnt hat und die 
Frist nicht verstrichen ist.

Deutlich höher ist das Risiko bei der Arbeitnehmerüber-
lassung ohne Erlaubnis. In diesem Fall gilt gem. § 10 
Abs. 1 AÜG der Entleiher als Arbeitgeber. Das bedeutet , 
dass ihn die Verpflichtung zur Abführung der Gesamt-
sozialversicherungsbeiträge trifft. Nur wenn der Verlei-
her den Arbeitnehmern das Arbeitsentgelt (teilweise) 
zahlt, bleibt auch er zur Zahlung der hierauf entfallen-
den Beiträge verpflichtet. Verleiher und Entleiher haf-
ten insoweit als Gesamtschuldner.
Dies wird insbesondere bei einer (irrtümlichen) fehler-
haften Einordung als Dienst- oder Werkvertrag relevant, 
da seit Änderung des AÜG eben nicht mehr die Mög-
lichkeit der Heilung durch eine „Vorratserlaubnis“ 
besteht. Wird die Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag 
nicht ausdrücklich als solche bezeichnet, steigt dadurch 

das Risiko des Entleihers, – unfreiwillig – Arbeitgeber 
zu werden.
Das ganze kann im Zweifel mit erheblichen Nachforde-
rungen verbunden sein. Für die in § 28e SGB IV nor-
mierte Haftung des Entleihers für die Entrichtung der 
Sozialversicherungsbeiträge gilt die reguläre vierjährige 
Verjährungsfrist. 

4 DIE DRV BUND LEITET EINE PRÜFUNG  
 EIN – WAS WIRD GEPRÜFT?

Im Rahmen von ordentlichen oder außerordentlichen 
Betriebsprüfungen machen die Unternehmen dabei immer 
wieder die Erfahrung, dass jahrelang akzeptierte und 
tolerierte Vertragskonstruktionen plötzlich geprüft und 
völlig anders eingeschätzt werden. Manchmal ist der 
Auslöser ein einfacher Wechsel des Sachbearbeiters, 
manchmal eine Rechtsprechungsänderung oder – wie 
im Fall der AÜG-Reform – eine Änderung des Gesetzes. 
Häufig ist es aber auch davon abhängig, welche Branche  
aus Sicht der DRV, der Öffentlichkeit oder der Politik 
besonders „missbräuchlich“ agiert – unabhängig davon, 
ob dies im Einzelfall tatsächlich der Fall ist. 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass 
auch eine beanstandungsfreie Betriebsprüfung in der 
Vergangenheit keine Rechtssicherheit bietet. Das hat 
das BSG (Urt. v. 30.10.2013 – B 12 AL 2/11 R) jüngst 
nochmals bestätigt. Es besteht insoweit kein „Bestands-
schutz“; die Karten werden hier stets neu gemischt.

Geprüft werden dabei auch weiterhin die bekannten 
Bewertungskriterien. Diese haben sich auch durch die 
AÜG-Reform nicht geändert. Es bleibt dabei, dass die 
DRV Bund unter Zugrundelegung der dazu ergangenen 
Rechtsprechung der Sozialgerichte hinsichtlich der 
Abgrenzung von Arbeitnehmern zu selbstständig Tätigen  
insbesondere auf den Grad der persönlichen Abhängig-
keit und die Eingliederung in die Arbeitsorganisation 
des Einsatzunternehmens abstellt. Die Eingliederung in 
die fremde Arbeitsorganisation ist dabei vor allem von 
dem Umstand gekennzeichnet, ob ein Beschäftigter hin-
sichtlich Zeit, Dauer und Ort der Ausübung der über-
nommenen Dienste einem umfassenden Weisungsrecht 
unterliegt. Die Abgrenzungskriterien, anhand derer der 
Grad der persönlichen Abhängigkeit zu messen ist, sind 
vielfältig. Exemplarisch sind hierbei Zeitsouveränität, 
Nutzung von eigenen betrieblichen Einrichtungen, Gerät-
schaften, Betriebsmitteln, Räumlichkeiten und die Über-
nahme von Gewährleistungsverpflichtungen zu nennen. 
Jedenfalls auf der ersten Sachbearbeiterebene hält sich 
die DRV Bund häufig sehr strikt an diese Kriterien und 
lässt dabei Branchenbesonderheiten und die Veränderun-
gen der Arbeitswelt außer Acht. So sind bspw. Arbeitsort- 
und -zeitvorgaben oftmals gar keine geeigneten Krite-
rien für die vorzunehmende Abgrenzung, weil auch der 
unstreitig Selbstständige entsprechende Vorgaben sei-
nes Auftraggebers beachten muss, während viele Arbeit-
nehmer heutzutage über Zeit- und Ortsouveränität ver-
fügen. Diese unflexible und sehr enge Auslegung führt 
immer wieder zu einer Vielzahl von Auseinandersetzungen  
mit der DRV Bund, da sie nicht geeignet ist auf neuere 
Erwerbsformen, z. B. selbstständige IT-Spezialisten,  
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Rackjobber bzw. Merchandiser oder auch sog. Honorar-
ärzte in Krankenhäusern, zu reagieren. Hier liegt es dann 
häufig in den Händen der (höchstrichterlichen) Recht-
sprechung, Kriterien für die Abgrenzung von selbststän-
diger und unselbstständiger Beschäftigung zu schaffen.

5 WIE SOLLEN SICH UNTERNEHMEN  
 BEI EINER PRÜFUNG VERHALTEN?

Bereits im Vorfeld sollten Arbeitgeber ihre Vertragsinhalte  
und die tatsächliche Handhabung darauf prüfen, ob diese 
risikobehaftet sind. Hierfür sind regelmäßige – und bes-
tenfalls flächendeckende – Kontrollmechanismen im 
Unternehmen zu schaffen. Dies erlaubt eine seriöse 
Risiko abwägung, denn es sollte klar sein, dass sich nicht 
immer eine rechtssichere und abschließende Bewertung 
der einzelnen Vertragsverhältnisse vornehmen lässt. Die 
Vorabbewertung dient aber auch der Vorbereitung etwa-
iger Prüfungen, damit man nicht auf dem falschen Fuß 
erwischt und von der Einschätzung der DRV Bund über-
rascht wird.

Kommt es zu einer Prüfung und stellt die DRV Bund ver-
meintliche Ungereimtheiten fest, so können die Unter-
nehmen auch hier das Heft des Handelns in die eigenen 
Hände nehmen. Natürlich diktiert die DRV Bund zunächst 
den Ablauf einer solchen Prüfung. Jeder Arbeitgeber 
hat aber die Möglichkeit, deren Lauf zu seinen Zwecken 
zu beeinflussen. Hat man schon im Vorfeld Klarheit dar-
über, welche Konstellationen problematisch sein kön-
nen, so kann man relativ einfach erkennen, ob sich eine 
rechtliche Auseinandersetzung mit der DRV Bund lohnt. 
Selbst wenn man intern zu dem Schluss kommt, dass 
Letzteres nicht der Fall ist, bedeutet dies nicht, dass man 
sich kampflos ergeben muss. Häufig sind die Prüfer der 
DRV Bund sehr daran interessiert, einvernehmliche Lösun-
gen mit den betroffenen Unternehmen zu finden und 
vernünftigen (finanziellen) Vorschlägen gegenüber auf-
geschlossen. Immer erfolgt vor tatsächlicher Beschei-
dung die sog. Anhörung und oftmals werden schon in 
diesem Stadium viele Prüfungen zu einem interessen-
gerechten Ende geführt. Dabei empfiehlt es sich, das 
Gespräch mit der DRV Bund zu suchen. In diesen Gesprä-
chen kann man nicht nur persönlich auf die Prüfer ein-
wirken, was oftmals Erfolg versprechender ist, als im 
Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme. Meist las-
sen sich im Rahmen dieser Besprechungen sogar bereits 
vernünftige Vereinbarungen erzielen, die entweder den 
Abschluss des Verfahrens zur Folge haben oder aber 
jedenfalls einen Teil der in Streit stehenden Vertragsver-
hältnisse von der Prüfung ausnehmen. 

In vielen Fällen empfiehlt es sich, im Vorfeld gezielt Unter-
lagen unter Beifügung einer ersten rechtlichen Stellung-
nahme zu übersenden. Auch dies kann u. U. die Ver-
handlungen zu den eigenen Gunsten beeinflussen.1 

6 WIDERSPRUCH UND KLAGE

Lässt sich keine Einigung erzielen oder bleiben nach der 
Anhörung noch Punkte zwischen den Parteien streitig 
und enthält der im Nachgang ergangene Bescheid nicht 
das gewünschte Ergebnis, lässt sich auch im Wider-
spruchsverfahren noch einiges erreichen, wobei hier die 
Hürden naturgemäß höher sind. Doch selbst wenn der 
Widerspruch keinen Erfolg hatte, sind die Erfolgsaus-
sichten eines Klageverfahrens oftmals gar nicht so gering, 
wie vielfach vermutet wird. Es ist immer wieder zu beob-
achten, dass die Bescheide der DRV Bund ganz über-
wiegend formal und inhaltlich nicht den gesetzlichen 
Anforderungen genügen. 

Je nach Höhe der Beitragsnachforderung sollte auch ein 
einstweiliges Rechtsschutzverfahren eingeleitet wer-
den, da die Forderung sofort vollziehbar ist. Gleichzeitig  
sollte die DRV Bund erklären, was in der Praxis auch fast 
immer geschieht, dass die sofortige Vollziehung bis zum 
Abschluss des (im Sozialrecht sehr langen) einstweili-
gen Verfügungsverfahrens ausgesetzt wird. 

7 FAZIT UND AUSBLICK

Überall dort, wo der Einsatz von freien Mitarbeitern, 
Dienstleistern und Werkunternehmern Standard ist, wird 
die DRV Bund auch in Zukunft genau prüfen, ob tat-
sächlich ein Dienst- oder Werkvertragsverhältnis vor-
liegt oder nicht doch von einer abhängigen Beschäfti-
gung auszugehen ist. Sicherlich werden auch weiterhin 
all jene Branchen Ziel von Prüfungen sein, die in § 2a 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannt sind, also 
z. B. die Baubranche, das Speditionsgewerbe, die Fleisch-
wirtschaft oder das Gebäudereinigungsgewerbe. Aber 
auch die IT-Branche, Personaldienstleistungsagenturen 
(bspw. Vermittler von Promotoren, Rackjobbern oder 
Hostessen) oder das Sicherheitsgewerbe sollten zukünf-
tig vermehrt mit Auseinandersetzungen rechnen. Es ist 
jedenfalls – auch wegen der AÜG Reform – ein vermehr-
tes Prüfaufkommen in diesen Bereichen zu beobachten.

Insbesondere in Bezug auf neuere Erwerbsformen bleibt 
die geringe Hoffnung, dass die DRV Bund von ihrer sehr 
restriktiven Prüfung Abstand nimmt und die Besonder-
heiten der jeweiligen Branchen berücksichtigt. Hier sind 
sicherlich in erster Linie weiterhin die Sozialgerichte 
gefragt. In diesem Zusammenhang sind in der jüngsten 
Vergangenheit einige vielversprechende Urteile ergan-
gen. Insbesondere die Entscheidung des BSG (Urt. v. 
31.3.2017 – B 12 R 7/15 R), wonach auch die Honorar-
höhe ein gewichtiges Indiz für selbstständige Tätigkeit 
darstellen kann, deutet in die richtige Richtung. Auch 
wenn es sich hierbei nur um einen bei der Gesamtwürdi-
gung zu berücksichtigenden Anhaltspunkt handelt, sind 
entsprechende differenzierte Entscheidungen zu begrü-
ßen und auch in der Zukunft wünschenswert. 
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1 Da auch die Auftrag-
nehmer – also die Dienst-
leister und Werkunterneh-

mer – regelmäßig ange-
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Stellungnahme  miteinan-
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Vorgehensweise  und 

Inhalte sollten dabei eng 
von der Rechtsabteilung 

oder einem externen Bera-
ter begleitet werden.
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1 ESKALATIONSGEFAHR FRÜHZEITIG 
 ERKENNEN

Mit dem wichtigen Thema Verhandeln mit dem Betriebs-
rat beschäftigten sich bereits zwei Beiträge in diesem 
Jahr (AuA 6/17, S. 344 ff. mit der Vorbereitung und 
AuA 10/17, S. 589 ff. mit einigen Grundlagen). Trotz bes-
ter Vorbereitung und routinierter Verhandlungsführung 
lassen sich stockende Gespräche, deren Scheitern im 
Raum steht, nicht verhindern. Angemessen mit Eskala-
tionen umzugehen und das Instrument der Einigungs-
stelle strategisch zu nutzen, gehört daher zum profes-
sionellen Miteinander der Betriebsparteien.

Eskalierende Konflikte entstehen, wenn mindestens einer 
Betriebspartei das Verhandlungsthema oder -umfeld so 
wichtig ist, dass sie dafür eine Auseinandersetzung und 
eine Belastung der Zusammenarbeit nicht scheut. Die 
Wichtigkeit kann sich sowohl aus inhaltlichen Interes-
sen als auch aus sachfremden Gründen, z. B. der Profi-
lierung gegenüber der Belegschaft, ergeben. Besonders 
eskalationsgefährdet sind Situationen, in denen min-
destens eine Partei eine andere Lösung als die eigene 
vorgeschlagene gar nicht erst sieht bzw. nicht erkennt. 
Scheinbar ohnmächtig, die Verhandlungen inhaltlich fle-
xibel gestalten zu können, zieht diese Partei alle (Eska-
lations-)Register, um das Gegenüber zum Einlenken zu 
bringen. Wird nicht eingelenkt, wächst die Frustration 
und schwindet gleichzeitig der Glaube an ein gutes Ergeb-
nis – zumeist damit auch der letzte Rest an geistiger 
Kreativität, um zu einer gemeinsamen guten Lösung zu 
kommen. Dafür sucht man nicht die Verantwortung im 
eigenen Handeln, sondern in der Unnachgiebigkeit des 
Gegenübers. Ein nährreicher Boden, damit Verhandlun-
gen sich verhärten.
Diese kurze Skizzierung zeigt, wie wichtig es ist, ent-
sprechende Gespräche nicht als das Durchdrücken der 
eigenen, bereits im Detail ausformulierten Position zu 
verstehen, sondern als das gemeinsame Verbinden der 
jeweiligen Interessen. Verkommen Verhandlungstermine 
zunehmend zum beiderseitigen stereotypen Vorbeten 

der jeweiligen Position, muss diese Entwicklung durch 
ein Einfordern und Hinterfragen der eigentlichen Inte-
ressen und einem Brainstorming-Prozess, um wieder ins 
Gestalten zu kommen, unterbrochen werden. Sind die 
Betriebsparteien nicht mehr in der Lage, diese Wende 
untereinander zu schaffen, ist es ratsam, einen internen 
oder externen Moderator zeitweise hinzuzunehmen. 

2 ESKALATIONEN KÖNNEN SICH  
 VERSTECKT ZEIGEN

Eskalationen zeigen sich im Umgang miteinander. Sie 
lassen sich in Blockaden, Sabotagen und vorenthaltende 
Wertschätzung unterteilen. Diese sollte man sensibel 
beobachten, um frühzeitig auf eine mögliche Verschär-
fung reagieren zu können. 
Die stärkste Blockade ist der Gesprächsabbruch. In die 
gleiche Kategorie fällt, sich einem argumentativen Aus-
tausch zu verweigern, ein begründungsloses Nein bzw. 
ein stetiges Wiederholen der eigenen Position. Die Ver-
handlung sabotiert eine Partei, indem sie z. B. persön-
liche Anschuldigungen einbringt, Vorwürfe aufgrund 
von Erfahrungen aus der Vergangenheit hervorholt oder 
indem die Gegenseite vermeintlich (stetig) missverstan-
den wird. Dieses Verhalten lässt sich deshalb als Sabo-
tage bezeichnen, weil damit ein „Nebenkriegsschau-
platz“ eröffnet wird, der vom Verhandlungsgegenstand 
wegführt und die andere Partei dazu bringen soll, sich 
(stetig neu) zu erklären oder zu rechtfertigen. Dies sabo-
tiert letztlich die inhaltliche Gestaltung am Verhand-
lungsgegenstand, schwächt das Auftreten des Verhand-
lungspartners und spielt zudem versteckt auf Zeit. Vor-
enthaltene Wertschätzung, bspw. den Verhandlungs-
partner nicht zu begrüßen, ihn nicht ausreden lassen 
oder verspätet zu einem Termin zu erscheinen, zielt dar-
auf, die Beziehung zu belasten und darüber eine Eini-
gung zu erschweren. 
Die Analyse, aus welchem Grund der Betriebsrat eine 
Eskalation herbeiführt, entscheidet über die richtige 
Reaktion. 

Schwierige Betriebsratsverhandlungen

Umgang mit Eskalation 
und Einigungsstelle
Das BetrVG unterstellt etliche Maßnahmen des Arbeitgebers der Zustimmung des Betriebsrats bzw. einer 
vorherigen inhaltlichen Einigung. Kann diese in Verhandlungen nicht erzielt werden, verhindert ein drohender 
Unterlassungsanspruch des Gremiums und individualrechtliche Unwirksamkeit, dass das Unternehmen die 
Maßnahme ohne Einigung umsetzt. Notwendig sind dann Strategien, wie schwierige Betriebsratsverhandlungen 
erfolgreich abgeschlossen werden können.



Arbeitsrecht

29AuA · 1 / 18

Ein „Zurückschießen“ oder Quittieren mit gleichen Mit-
teln ist mindestens auf Dauer nicht erfolgreich. Wichtiger  
ist es, zu analysieren, warum die Arbeitnehmervertreter  
glauben, dieses Vorgehen wählen zu müssen. Blockie-
ren sie z. B., da sie sich nicht ausreichend informiert füh-
len und diesen Weg deshalb wählen, um nicht die Unsi-
cherheit im Thema zeigen zu müssen, möglicherweise 
sogar die Unsicherheit, was für sie überhaupt ein anzu-
strebendes Verhandlungsziel sein sollte, wäre es kont-
raproduktiv, den Druck auf sie zu erhöhen. Erfolg ver-
sprechender ist vielmehr, den Betriebsrat durch weiter-
gehende Informationen und Einbindung in seiner 
Verhandlungssituation inhaltlich zu stärken. Sabotiert 
das Gremium aus sachfremden Gründen, um z. B. ein 
Kopplungsgeschäft mit einem Thema zu erreichen, zu 
dem ihm das BetrVG keine starke Stellung einräumt, ist 
es wenig aussichtsreich, es mit rationalen Argumenten 
zum eigentlichen Thema überzeugen zu wollen. Die Zeit 
und Mühe kann man einsparen. Ohne Scheu muss die 
sachfremde Intention herausgearbeitet werden, um ent-
scheiden zu können, diese Gestaltungsoption mitzuge-
hen oder letztlich in der Einigungsstelle das Verhand-
lungsthema zu begrenzen. 

3 EINIGUNGSSTELLENVERFAHREN  
 NICHT UNNÖTIG HINAUSZÖGERN

Die Einigungsstelle (§§ 76, 76a BetrVG) ist das gesetz-
liche Instrument für den Fall, dass die internen Verhand-
lungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht zum 
Erfolg führen, dieser aber in einem der abschließenden 
Mitbestimmungstatbestände gesetzlich verlangt wird. 
Sie übt damit richtigerweise lediglich Hilfs- und Ersatz-
funktion für die Betriebsparteien aus (BAG, Beschl. v. 
22.1.1980 – 1 ABR 48/77), indem sie anstelle einer Eini-
gung eine Klärung herbeiführt.

Unternehmen sollten nicht zu zögerlich sein, eine Eini-
gungsstelle zur Klärung einer schwierigen Betriebsrats-
verhandlung zu nutzen. § 76 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
bestimmt, dass die Einigungsstelle unverzüglich tätig 
zu werden hat. Das kann aus Unternehmenssicht ein 
wichtiger Nutzen sein. 
Zeichnet sich ab, dass eine Einigung möglicherweise 
erst in der Einigungsstelle erfolgen könnte, sollten Ver-
handelnde den Fehler vermeiden, im intensiven Bemühen  
um ein internes Einvernehmen im Vorfeld einer Einigungs-
stelle praktisch alle sinnvollen Verhandlungsoptio nen 
einzubringen. Kommt es dann nicht zur Einigung, ist jede 
Gestaltungsmöglichkeit bereits insofern beschädigt , dass 
jeweils eine Partei sie schon einmal abgelehnt hat. Das 
Ergebnis der Einigungsstelle birgt dann die Gefahr, von 
einer Betriebspartei als Niederlage empfunden zu wer-
den. Die Verhandlungsmasse ist vielmehr aufgebraucht 
und man hat sich selbst die Möglichkeit genommen, ver-
meintlich spontan in der Einigungsstelle einen Lösungs-
vorschlag einzubringen, der zwar nicht dem gewünsch-
ten Ergebnis zum Verhandlungsstart entspricht, aber 
immer noch eine akzeptable Regelung wäre.1

Verzögert der Arbeitgeber die Einleitung eines Einigungs-
stellenverfahrens, verliert er möglicherweise unnötig 
Zeit. Teilweise fürchtet man die Kosten des Instruments. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass aufgrund der 
Verhandlungstermine außerhalb der Einigungsstelle, mit-
samt etwaiger Sachverständigenkosten und Freistellun-
gen der Betriebsratsmitglieder, ebenfalls u. U. nicht uner-
hebliche Kosten entstehen können – mit der Gefahr, 
dass danach dennoch eine „teure“ Einigungsstelle folgt. 
Über längere Zeit festgefahrene Verhandlungssituatio-
nen bergen darüber hinaus das Risiko, dass „der Streit“ 
(zunehmend) persönlich genommen wird bzw. keine 
Seite ohne Gesichtsverlust von ihrer bisherigen Position 
abweichen kann. Sind in einer langen Verhandlungs-
phase bereits so viele Argumente und Einigungsoptio-
nen „verbraucht“, wird es in der Einigungsstelle umso 
schwerer, eine kreative Lösung zur Zufriedenheit beider 
Seiten zu finden.
Besteht der Betriebsrat unbeweglich auf überzogene, 
möglicherweise nicht spruchfähige Forderungen, kann 
die Einigungsstelle ein klärendes Instrument sein, das 
sogar Wirkung auf nachfolgende Verhandlungsgegen-
stände zeigen kann, da das Gremium erlebt hat, dass 
das Unternehmen sich eine interne Einigung nicht um 
jeden Preis erkauft. Das gilt umso mehr, falls der Betriebs-
rat versucht, Zeitdruck des Arbeitgebers für Kopplungs-
geschäfte zu nutzen.

ÜBERSICHT – WANN KANN EINE EINIGUNGSSTELLE 
SINNVOLL SEIN?

�t�� ���à�C�F�S�[�P�H�F�O�F���T�B�D�I�G�S�F�N�E�F���'�P�S�E�F�S�V�O�H�F�O���E�F�T��
�#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U�T��

�t�� ���7�F�S�T�D�I�M�F�Q�Q�F�O���E�F�S���7�F�S�I�B�O�E�M�V�O�H�F�O���E�V�S�D�I���E�F�O��
�#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U

�t�� ���#�F�[�J�F�I�V�O�H�T�T�U�Ú�S�V�O�H�F�O���[�X�J�T�D�I�F�O���"�S�C�F�J�U�H�F�C�F�S�� 
�V�O�E���#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U����E�J�F���G�à�S���T�J�D�I���C�F�S�F�J�U�T���F�J�O�F�O���(�S�V�O�E��
�E�B�S�T�U�F�M�M�F�O����F�J�O�F���&�J�O�J�H�V�O�H���B�C�[�V�M�F�I�O�F�O

�t�� ���&�J�O�J�H�V�O�H�T�W�F�S�X�F�J�H�F�S�V�O�H���E�F�T���#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U�T���B�V�T��
�Q�P�M�J�U�J�T�D�I�F�O�����(�S�à�O�E�F�O����[�����#�����X�F�J�M���E�B�T���&�S�H�F�C�O�J�T���L�V�S�[���W�P�S��
�E�F�S���#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U�T�X�B�I�M���T�D�I�X�F�S���[�V���W�F�S�L�B�V�G�F�O���X�Ê�S�F

�t�� ���G�P�S�U�E�B�V�F�S�O�E�F���Ã�C�F�S�G�P�S�E�F�S�V�O�H���E�F�T���#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U�T���N�J�U��
�E�F�N���7�F�S�I�B�O�E�M�V�O�H�T�H�F�H�F�O�T�U�B�O�E���P�E�F�S���6�O�F�S�G�B�I�S�F�O�I�F�J�U��
�J�O���7�F�S�I�B�O�E�M�V�O�H�F�O����T�P���E�B�T�T���C�F�G�à�S�D�I�U�F�U���X�J�S�E����O�J�D�I�U���E�J�F��
�5�S�B�H�X�F�J�U�F���F�J�O�F�S���&�J�O�J�H�V�O�H���B�C�T�F�I�F�O���[�V���L�Ú�O�O�F�O�� 
�V�O�E���J�O�O�F�S�C�F�U�S�J�F�C�M�J�D�I���v�à�C�F�S���E�F�O���5�J�T�D�I�i���H�F�[�P�H�F�O���[�V��
�X�F�S�E�F�O

�t�� ���6�O�T�U�J�N�N�J�H�L�F�J�U�F�O���J�O�O�F�S�I�B�M�C���E�F�T���#�F�U�S�J�F�C�T�S�B�U�T����E�J�F���F�T��
�V�O�N�Ú�H�M�J�D�I���N�B�D�I�F�O����W�F�S�M�Ê�T�T�M�J�D�I���&�J�O�J�H�V�O�H�T�P�Q�U�J�P�O�F�O��
�B�V�T�[�V�M�P�U�F�O

4 VORBEREITUNG EINER EINIGUNGS- 
 STELLE

Die sorgfältige Vorbereitung eines Einigungsstellenver-
fahrens ist – erst recht wenn bisher keine Erfahrung mit 
diesem Instrument besteht – ein maßgeblicher Faktor 
für den erfolgreichen Abschluss.
1. Alle für die arbeitgeberseitige Argumentation 

benötigten  Daten, Unterlagen und Hintergrund-
informationen müssen vollständig vorliegen. 
Schwächen im eigenen Informationsstand rächen 
sich.

PRAXISTIPP

1���*�T�U���C�F�J���S�F�B�M�J�T�U�J�T�D�I�F�S���"�O�B-
�M�Z�T�F���B�C�T�F�I�C�B�S����E�B�T�T���F�J�O�F��
�&�J�O�J�H�V�O�H���[�X�J�T�D�I�F�O���E�F�O��
�#�F�U�S�J�F�C�T�Q�B�S�U�F�J�F�O���O�J�D�I�U��
�P�E�F�S���[�V�N�J�O�E�F�T�U���O�J�D�I�U���J�O����
�O�F�S���I�B�M�C���F�J�O�F�T���B�L�[�F�Q�U�B�C�M�F�O��
�;�F�J�U�S�B�V�N�T���F�S�G�P�M�H�U����X�Ê�S�F�� 
�F�T���F�J�O���'�F�I�M�F�S����E�J�F���J�O�O�F�S�C�F-
�U�S�J�F�C�M�J�D�I�F�O���7�F�S�I�B�O�E�M�V�O�H�F�O��
�V�O�W�F�S�N�J�O�E�F�S�U���	�v�F�X�J�H�M�J�D�I�i�
��
�G�P�S�U�[�V�T�F�U�[�F�O�����3�B�U�T�B�N���J�T�U��
�E�B�O�O���W�J�F�M�N�F�I�S����T�J�D�I���E�B�N�J�U��
�[�V���C�F�T�D�I�Ê�G�U�J�H�F�O����X�J�F���F�J�O��
�C�F�T�U�N�Ú�H�M�J�D�I�F�T���&�S�H�F�C�O�J�T��
�N�J�U�U�F�M�T���F�J�O�F�S���&�J�O�J�H�V�O�H�T-
�T�U�F�M�M�F���F�S�[�J�F�M�U���X�F�S�E�F�O���L�B�O�O��
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2. Bekannte und neu zu erwartende Einwände und 
Forderungen des Betriebsrats sollten hinsichtlich 
Richtigkeit, Machbarkeit und entgegenzusetzenden 
Argumenten aufbereitet werden. 

3. Die eigenen Verhandlungsspielräume in jedem 
einzelnen  noch offenen Punkt müssen im Vorfeld 
festgelegt sein.

4. (Neue) Einigungsoptionen können bereits ausfor-
muliert werden, um diese in die Einigungsstelle ein-
zubringen. Sinnvoll kann es dabei sein, mehrere 
abgestufte Formulierungen im Gepäck zu haben  
– vom Maximal- bis zum Minimalziel – und diese 
abhängig vom Verfahrensverlauf vorzulegen.

5. Der Einigungsstellenvorsitz sollte im Vorfeld umfas-
send und differenziert über den Verfahrensgegen-
stand informiert werden. Versteht er die Zielsetzung 
und Handlungsnotwendigkeit des Unternehmens 
und kennt er insbesondere, welche Umsetzungs-
möglichkeiten geprüft und aus welchen Gründen 
bereits verworfen wurden, steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass er die vom Arbeitgeber gewünschte 
Regelung ebenfalls als die sachgerechteste ein-
schätzt.

6. Begleitumstände sollten das Verfahren nicht 
belasten , so dass sowohl die benötigten Räume 
(mindestens zwei) als auch die erforderliche Technik 
und etwaige Verpflegung sichergestellt sein 
müssen . Zudem müssen die teilnehmenden 
Personen  von anderen Verpflichtungen freigestellt 
und etwaig einzubeziehende Entscheidungsträger 
erreichbar sein. 

5 EINIGUNGSSTELLENVORSITZ

Zu einer professionellen Verhandlungsführung gehört 
es, ab einem gewissen Zeitpunkt sich sorgfältig damit 
zu beschäftigen, wer als Einigungsstellenvorsitz infrage 
kommt. Bei der Suche nach der geeigneten Besetzung 
sollte man insbesondere überlegen:
�t��Ist derjenige kurzfristig verfügbar, um die Aufgabe 

zu übernehmen?
�t��Verfügt er über benötigtes Sachwissen, z. B. IT- oder 

Branchen-Kenntnisse?
�t��Verfügt er über Erfahrungen aus Einigungsstellen 

zum Verhandlungsthema, z. B. Arbeitszeitsysteme?
�t��Besitzt man Erfahrungsberichte über diesen 

Vorsitzenden  bzw. lassen sie sich über Kontakte 
oder externe Berater einholen?

�t��Hat er sich zum Verhandlungsthema bereits öffent-
lich geäußert, z. B. in Literatur oder Vorträgen?

Der Ablauf sollte im Vorfeld besprochen werden. Da das 
Verfahren vor der Einigungsstelle parteiöffentlich ist, 
folglich über die Beisitzer hinaus während bestimmter 
Phasen des Verfahrens weitere Personen anwesend sein 
können, ist zu klären, ob „Zuschauer“ teilnehmen, um 
bspw. nicht kurzfristig von 19 weiteren Betriebsratsmit-
gliedern im Raum überrascht zu werden. Ratsam ist es 
häufig, den Austausch nicht ausschließlich im Plenum 
durchzuführen, sondern immer wieder getrennte Bera-
tungen zwischen dem Einigungsstellenvorsitz und jeweils 
einer Partei durchzuführen. Einigungsangebote, kaum 

überbrückbare Grenzen und Hintergrundinformationen 
lassen sich in diesem vertraulichen Austausch besser 
platzieren, um damit die Richtung für eine mögliche Eini-
gung aufzuzeigen.

6 FAZIT

Erfolgreich zu verhandeln setzt voraus, schwierige Situ-
ationen nicht zu scheuen, auf diese vorbereitet zu sein 
und Möglichkeiten zu kennen, den Verlauf steuern zu 
können. 
Anhand des Eskalationsmodells nach Friedrich Glasl, 
das neun Eskalationsstufen unterscheidet, kann man 
schnell analysieren, an welchem Punkt die Verhandlun-
gen gerade stehen. Während in den ersten drei Stufen 
(Verhärtung, Debatte, Taten statt Worte) angenommen 
wird, dass eine Win-win-Lösung noch möglich ist, gilt 
das für die nachfolgenden Stufen nicht mehr. Die Stufe 
„Taten statt Worte“, die in Betriebsratsverhandlungen 
z. B. bedeutet, dass ein Aushang mit Verhandlungs interna 
oder erneuten Forderungen veröffentlicht wird, sollte 
als Hinweis aufgenommen werden, die Eskalation zu 
analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen. Denn die nächsten drei Stufen (Koalitionen bilden, 
Gesichtsverlust des Gegenüber anstreben, Drohstrate-
gien) führen nur noch meist zu einer Win-lose-Lösung 
– sprich: Eine Seite wird sich als Verlierer dieser Ver-
handlung fühlen und das in das nächste Verhandlungs-
thema mitnehmen. In diesen Stufen wird nicht nur der 
Konflikt nach außen getragen. Die Frage, wer sein Gesicht 
verlieren könnte, erhält zudem ein eigenes Gewicht bei 
der Entscheidung, von Forderungen oder bisherigen 
Absagen abzurücken. Die Stufe, in der mindestens eine 
Seite Drohungen ausspricht, um darüber Einigungsdruck 
aufzubauen, stellt den Übergang zu den letzten drei 
(Vernichtung, Zersplitterung, gemeinsam in den Abgrund) 
dar, in denen nur noch Lose-lose-Lösungen zu erwar-
ten sind und von denen angenommen wird, dass die 
Parteien intern nicht mehr zu einer angemessenen Klä-
rung kommen. Spätestens zu dieser Zeit ist eine Mode-
ration oder der Gang in die Einigungsstelle zwingend 
erforderlich.  
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